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bach und Steinsdorf verteilt.

Ostermarkt in Leutenberg

am Samstag, den 03.April 2010,
auf dem Marktplatz in  Leutenberg

Beginn: 14.00 Uhr

Es erwartet Sie ein buntes, Ästerliches Programm,
ThÅringer SpezialitÇten und
Éberraschungen fÅr Kinder.

Die GeschÇfte der Innenstadt und das
Heimatmuseum sind geÄffnet.

Auf  Ihr Kommen freut sich der Deutsche
Gewerbeverband e. V. Leutenberg

und die Stadt Leutenberg

Alles auf zum groÄen Osterfeuer

Das diesjÇhrige Osterfeuer,
am 03.04.2010,

findet am ehemaligen Forstplatz statt.
Beginn: 18.00 Uhr

Ab 19.00 Uhr wird das Feuer gezÅndet.

FÅr Speisen und GetrÇnke ist gesorgt!

Feuerwehrverein Leutenberg
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�ffnungszeiten der
Stadtverwaltung

Montag 9.00 Uhr  - 12.00 Uhr 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr -  12.00 Uhr 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 11.00 Uhr

Sprechzeiten des B�rgermeisters
Dienstag 16.00 Uhr � 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung 036734/2310

�ffnungszeiten  Einwohnermeldeamt
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr -18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 Uhr - 17.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung 036734/23111

�ffnungszeiten  Standesamt
Montag 9.00 Uhr  - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr -  12.00 Uhr 14.00 Uhr � 17.30 Uhr
Donnerst. 9.00 Uhr � 12.00 Uhr

�ffnungszeiten  Fremdenverkehrsb�ro
Mo. - Do. 9.00 Uhr � 12.00 Uhr 13.00 Uhr � 17.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr � 12.00 Uhr 13.00 Uhr � 15.30 Uhr

Satzung
�ber die Erhebung von Geb�hren im
Marktwesen in der Stadt Leutenberg

(Marktgeb�hrensatzung) vom 26.03.2010
Auf Grund der �� 19 Abs. 1 und 21 der Th�ringer Gemeinde-
und Landkreisordnung (Th�rKO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), ge�ndert
durch Entscheidung des Th�ringer Verfassungsgerichtshofs vom
12. Oktober 2004 (GVBl. S. 849) durch Gesetze vom 25.
November 2004 (GVBl. S. 853), vom 10. M�rz 2005 (GVBl. S.
58), vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446), vom 10. M�rz
2005 (GVBl. S. 58), vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446),
vom 24. Juni 2008 (GVBl. S.134), vom 9. Oktober 2008 (GVBl.
S. 353), vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 369) vom 19. November
2008 (GVBl. S. 381), vom 8. April 2009 (GVBl. S. 320), vom 8.
April 2009 (GVBl. S. 345) der �� 1, 2 und 10 ff. des Th�ringer
Kommunalabgabengesetzes (Th�rKAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301),

ge�ndert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GVBl. 418),
vom 14. September 2001 (GVBl. S 257), vom 24. Oktober 2001
(GVBl. S. 265), vom 17. Dezember 2004 (GVBl. S. 889), durch
Entscheidung des Th�ringer Verfassungsgerichtshofs vom 23.
April 2009 (GVBl. S. 421), durch Gesetz vom 18. August 2009
(GVBl. S. 646) und des � 17 der �rtlichen Satzung zur Regelung
des Marktwesens hat der Stadtrat der Stadt Leutenberg in der
Sitzung vom 18.01.2010 folgende Satzung �ber die Erhebung
von Geb�hren im Marktwesen beschlossen.

� 1
Allgemeines

F�r die Benutzung der Standpl�tze auf den Wochen- und
Jahrm�rkten der Stadt Leutenberg sind t�gliche Geb�hren
entsprechend der Gr��e der Standpl�tze zu entrichten.

� 2
Geb�hrenschuldner

Geb�hrenschuldner ist derjenige, dem der Standplatz zugewiesen
wurde. Hat tats�chlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete
Person den Standplatz inne, so haftet diese gemeinsam mit der
in Satz 1 bezeichneten Person als Gesamtschuldner.

� 3
H�he der Geb�hr

Die zu entrichtende Verkaufsplatzgeb�hr bemisst sich nach der
Frontl�nge des Standes und betr�gt 1,50 Euro je angefangenen
Meter, wobei der Stand maximal drei Meter tief sein darf. Jeder
angefangene Meter ist aufzurunden und wird als voller Meter
berechnet.

� 4
Auslagen

Die der Stadt entstehenden Auslagen, insbesondere die f�r Strom,
Wasser, Platzreinigung und Abfallbeseitigung, k�nnen dem
Verursachungsprinzip entsprechend auf die Standplatzinhaber
umgelegt werden. Die Umlegung geschieht pauschaliert auf Basis
einer Sch�tzung und nach pflichtgem��em Ermessen durch einen
hierzu von der Stadt Bevollm�chtigten. Die Auslagenpauschale
wird den nachfolgenden Bestimmungen entsprechend erhoben.

� 5
Entstehung, F�lligkeit

Die Abgabepflicht entsteht mit der Zuteilung des Standplatzes.
Gleichzeitig damit werden die Geb�hren f�llig.

� 6
Auskunftspflicht

Die Geb�hren und Auslagenschuldner sind verpflichtet, den zur
Festsetzung und zur Einziehung bevollm�chtigten Personen die
zur Bemessung der Geb�hren und Auslagen erforderlichen
Ausk�nfte zu erteilen. Hierzu z�hlen insbesondere auch die Gr��e
der Verkaufseinrichtungen und die Anschlusswerte bzw. der
Verbrauch der betriebenen elektrischen Anlagen.

� 7
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i.S. von � 18 Th�rKAG handelt, wer
vors�tzlich oder leichtfertig entgegen � 6 die zur Bemessung der
Geb�hren und Auslagen erforderlichen Ausk�nfte nicht erteilt.

(2) Er kann mit einer Geldbu�e bis zu 5.000,00 Euro belegt
werden.
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1. �nderungssatzung
zur Friedhofssatzung der Stadt Leutenberg

vom 22.03.2010
Auf der Grundlage  der �� 19 Abs. 1 und 21 der Th�ringer
Gemeinde und Landkreisordnung (Th�ringer Kommunalordnung
� Th�rKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar
2003 (GVBl. S. 41) sowie des � 33 des Th�ringer Bestattungs-
gesetztes vom 19. Mai 2004 (GVBl. S.505 ff.) zuletzt ge�ndert
durch Art. 4 RL 2006/123/EG-UmsetzungsG vom 08.07.2009
(GVBl. S. 592)  hat der Stadtrat der Stadt Leutenberg in der
Sitzung am 18.01.2010 folgende 1. �nderungssatzung zur
Friedhofssatzung der Stadt Leutenberg  beschlossen:

� 1
�nderungen

(1) � 5 Abs. 2 der Friedhofsatzung erh�lt folgende Neufassung:
Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofs:
a) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit

nicht eine besondere Erlaubnis hierzu erteilt ist; ausge-
nommen von diesem Verbot sind Kinderwagen, Hand-
wagen und Rollst�hle sowie Fahrzeuge der Stadtver-
waltung. F�r die Erlaubniserteilung gilt die Geb�hren-
satzung.

b) den Friedhof, seine Einrichtungen und Anlagen zu verun-
reinigen und zu besch�digen sowie Rasenfl�chen und
Grabst�tten unberechtigterweise zu betreten

c) Abraum und Abf�lle aller Art au�erhalb der hierf�r vorge-
sehenen Pl�tze abzulegen

d) Tiere mitzubringen, ausgenommen von diesem Verbot sind
Blindenhunde

e) an Sonn- und Feiertagen sowie w�hrend einer Bestattung
oder Trauerfeier st�rende Arbeiten zu verrichten

f) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne
vorherige Anzeige bei der Stadtverwaltung gewerbsm��ig
zu fotografieren,

g) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen,
die im Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und
�blich sind.

Die Stadtverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie
mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm
vereinbar sind.

(2) � 5 Abs. 4 ist neu aufzunehmen und erh�lt folgende Fas-
sung:
F�r die Anzeige nach Abs. 2 Buchstabe f gelten die Bestim-
mungen des Th�ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes
(Th�rVwVfG) zum Verfahren �ber die einheitliche Stelle (��
71a bis 71e Th�rVwVfG).

(3) � 6 Abs.1 erh�lt folgende Neufassung:
Steinmetze, Bildhauer, G�rtner, Bestatter und sonstige Gewer-
betreibende haben die gewerbliche T�tigkeit auf den Fried-
h�fen der Stadtverwaltung vorher anzuzeigen.

Abs. 2 erh�lt folgende Neufassung:
Der Stadtverwaltung ist mit der Anzeige weiterhin nachzu-
weisen, dass der Gewerbetreibende einen  f�r die Ausf�hrung
seiner T�tigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungs-
schutz besitzt.

Abs. 6 erh�lt folgende Neufassung:
Die Stadtverwaltung kann die T�tigkeit der Gewerbe-
treibenden, die trotz Mahnung gegen die Vorschriften der
Friedhofsatzung versto�en, oder bei denen die Vorraus-
setzungen des Abs.2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben
sind, auf Zeit oder Dauer untersagen. Bei einem schwerwie-
genden Versto� ist die Mahnung entbehrlich.

Abs. 7 ist neu aufzunehmen und erh�lt folgende Fassung:
F�r die Durchf�hrung von Verwaltungsverfahren nach
Abs. 1 gelten die Bestimmungen des Th�ringer Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (Th�rVwVfG) zum Verfahren �ber die
einheitliche Stelle (�� 71a bis 71e Th�rVwVfG)

(4) � 24 Abs. 4 ist das Wort Zustimmung durch Genehmigung
zu ersetzen
Abs. 5 ist das Wort �zugelassenen� zu streichen

(5) � 30  erh�lt folgende Neufassung:
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vors�tzlich oder fahrl�ssig

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des � 4 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der W�rde des Ortes ent-

sprechend verh�lt oder die Anordnungen der Stadtver-
waltung nicht befolgt ( � 5 Abs. 1),

c) entgegen der Bestimmungen des � 5 Abs. 2
1. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis be-

f�hrt
2. an Sonn- und Feiertagen oder in der N�he einer Be-

stattung st�rende Arbeiten ausf�hrt,
3. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten foto-

grafiert,
4. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen,

die im Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und
�blich sind,

5. den Friedhof oder seine Einrichtungen und Anlagen
verunreinigt oder besch�digt oder Rasenfl�chen und
Grabst�tten unberechtigterweise betritt,

6. Abraum oder Abf�lle aller Art au�erhalb der hierf�r
vorgesehenen Pl�tze ablegt,

7. Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde
8. entgegen � 5 Abs. 3 Gedenkfeiern ohne Zustimmung

der Stadtverwaltung durchf�hrt.

(3) Zust�ndige Verwaltungsbeh�rde f�r die Verfolgung und
Ahndung der Ordnungswidrigkeit i.S. des Absatzes 1 ist die Stadt
Leutenberg  (� 19 Abs. 1 Satz 6 Th�rKO)

� 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer �ffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Leutenberg, 26.03.2010
Stadt Leutenberg

Marten
B�rgermeister
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d) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt
(� 11),

e) die Bestimmungen �ber die zus�tzlichen Anforderun-
gen an die Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an
die Umgebung der Grabmale (� 18 Abs. 1) bzw. die
Bestimmungen �ber zul�ssige Ma�e f�r Grabmale nicht
einh�lt (� 18 Abs. 2),

f) Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne Zu-
stimmung errichtet oder ver�ndert  (� 19)

g) Grabmale ohne Zustimmung der Stadtverwaltung ent-
fernt (� 23 Abs. 1),

h) Grabmale oder Grabausstattungen nicht in verkehrs-
sicherem Zustand h�lt ( �� 21, 22 und 24)

i) Pflanzenschutz- oder Unkrautbek�mpfungsmittel ver-
wendet (� 24 Abs. 8)

j) Grabst�tten entgegen � 24 mit Grababdeckungen ver-
sieht oder nicht bzw. entgegen � 24 bepflanzt,

k) Grabst�tten vernachl�ssigt (� 25)
l) die Leichenhalle entgegen � 26 betritt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu�e bis zu
1.000 EUR geahndet werden. Das Gesetz �ber Ordnungs-
widrigkeiten (OwiG)  findet Anwendung.

� 2
Inkrafttreten

Die 1. �nderungssatzung zur Friedhofssatzung  der Stadt
Leutenberg tritt am Tag nach ihrer �ffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.
Leutenberg, 22.03.2010
Stadt Leutenberg

Marten
B�rgermeister

�ffentliche Bekanntmachung
Der Ausschuss Wirtschaft und Umwelt des Stadtrates der Stadt
Leuteberg hat in der Sitzung am 15. M�rz 2010 folgende
Beschl�sse gefasst:
Beschluss- Nr. 12-4/2010
Best�tigung Sitzungsprotokoll vom 20.01.2010
Beschluss- Nr. 13-4/2010
Erteilung gemeindliches Einvernehmen zum Neubau eines
Altenheimes in der Flur 8, Flurst�ck- Nr. 830/3, Gemarkung
Leutenberg
Beschluss- Nr. 14-4/2010
Erteilung Sanierungsgenehmigung f�r den Neubau eines
Altenheimes in der Flur 8, Flurst�ck- Nr. 830/3, Gemarkung
Leutenberg
Beschluss- Nr. 15-4/2010
Erteilung gemeindliches Einvernehmen zur Umnutzung Scheune
zum Vereinsgeb�ude in der Flur 3, Flurst�ck-Nr. 470/2,
Gemarkung Leutenberg

Beschluss- Nr. 16-4/2010
Zustimmung zum Entwurf der Erg�nzungssatzung �Die Girber�;
Gemeinde Kaulsdorf
Beschluss- Nr. 17-4/2010
Empfehlung f�r Stadtrat zur Vergabe Planungsleistungen f�r den
Neubau Feuerwehrger�tehaus in Leutenberg

Marten
B�rgermeister

Jahreshauptversammlung
Freiwillige Feuerwehr

Am Samstag, dem 13.03.2010, f�hrte die Freiwillige Feuerwehr
Leutenberg ihre Jahreshauptversammlung im Rathaussaal durch.
Neben den zahlreich erschienenen Kameraden konnten B�rger-
meister Klaus-Dieter Marten und Stadtbrandmeister Andreas
Langhammer als G�ste begr��t werden.
Die Kameradinnen und Kameraden leisteten im Jahr 2009 ca.
2.100 Stunden aktiven Dienst zur Sicherstellung des Brand-
schutzes und der allgemeinen Hilfe f�r die Einheitsgemeinde
Leutenberg.
Der Hauptanteil der geleisteten Stunden entfiel auf die sehr
umfangreiche Ausbildung und Wartung und Pflege der Fahrzeuge
und Ausr�stung. 2009 wurde die Feuerwehr Leutenberg zu 25
Eins�tzen alarmiert, welche sich in 20 Technische Hilfeleistungen,
2 Br�nde, 1 Ausl�sung einer Brandmeldeanlage sowie 2
Fehlalarme untergliedern. Mehrere schwere Verkehrsunf�lle
pr�gten vor allem den Gesamteindruck zu den Eins�tzen im Jahr
2009. Neue Materialien und Konstruktionsmethoden im Auto-
mobilbau mit wesentlich h�heren Festigkeiten erm�glichen ein
h�heres Sicherheitsniveau der Fahrzeuge, erschweren jedoch eine
Rettung der eingeklemmten Personen erheblich. So geriet unserer
recht betagter Rettungsger�tesatz mehrmals an seine Leistungs-
grenzen.
Besonders beeindruckt waren die Kameraden von den Worten
von Tobias Lade. Er nahm die Jahreshauptversammlung zum
Anlass, sich f�r seine Rettung aus seinem Unfallwagen zu
bedanken. Eine direkte Anerkennung, welche die Kameradinnen
und Kameraden nur sehr selten f�r ihre Arbeit erhalten.






























